
VereinssatzungFrau Lose e.V.
§ 1 Name und Sitz
1) Der Verein führt den Namen "Fra� Lose".
2) Der Sitz des Vereins ist Dortm�nd
3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden �nd trägt dann den Z�satz „e.V.“.
4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2 Zweck des Vereins
„Fra� Lose“ ist ein Z�sammenschl�ss von Menschen a�s Dortm�nd, die sich für eine nachhaltige
Entwickl�ng in globaler Verantwort�ng engagieren.
Zweck des Vereins:

 Förder�ng des Nat�r- �nd Umweltsch�tzes
 Förder�ng der Volksbild�ng �nd politischer Bild�ng (hierz� gehören nicht Bestreb�ngen,die n�r bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die a�f denkomm�nalpolitischen Bereich beschränkt sind)

Die Vereinszwecke werden verwirklicht insbesondere d�rch:
 Stärk�ng des Wiederverwert�ngsgedankens von Resso�rcen, bedachtenKons�m,Wertschätz�ng �nd Kreisla�fwirtschaft der Resso�rcen
 Bild�ngsarbeit in Form von A�sstell�ngen, Informationsveranstalt�ngen, Vorträgen,Disk�ssionen, Fortbild�ngen �nd Workshops; in Z�sammenarbeit mit �.a. Kindertages- �ndFamilienbild�ngsstätten �nd Sch�len
 Gemeinnützige Z�sammenarbeit mit lokal agierenden Interessengemeinschaften �ndVereinen mit gleicher Zielsetz�ng

§ 3 Selbstlosigkeit
1. Der Verein verfolgt a�sschließlich �nd �nmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts "Ste�erbegünstigte Zwecke" der Abgabenordn�ng in der jeweils gültigen
Fass�ng.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3. Mittel des Vereins dürfen n�r für satz�ngsgemäße Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Z�wend�ngen a�s Mitteln des
Vereins.

4. Die Mitglieder erhalten bei ihremA�sscheiden oder bei A�flös�ng oder bei A�fheb�ng des
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens.

5. Es darf keine Person d�rch A�sgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,oder
d�rch �nverhältnismäßig hohe Vergüt�ngen, begünstigt werden.



§ 4 Mitgliedschaft
1) Vereinsmitglieder können alle natürlichen Personen werden, die den Zweck �nd die Ziele des
Vereins fördern wollen.
2) Der Verein hat folgende Mitglieder
1. ordentliche Mitglieder
2. j�gendliche Mitglieder (bis z�r Vollend�ng des 18. Lebensjahrs)
3. Fördermitglieder
N�r ordentliche Mitglieder haben ein Stimmrecht �nd können in Vereinsämter gewählt werden.
3) Der A�fnahmeantrag ist schriftlich z� stellen.
4) Über den A�fnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehn�ng, die keiner
Begründ�ng bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Ber�f�ng an die Mitgliederversamml�ng z�,
welche dann endgültig entscheidet.
5)Die Mitgliedschaft endet d�rch A�stritt, A�sschl�ss oderTod.
6) Der A�stritt erfolgt d�rch schriftliche Erklär�ng gegenüber einem vertret�ngsberechtigten
Vorstandsmitglied. Die schriftliche A�strittserklär�ng ist jederzeit z�m dara�ffolgendenMonat
möglich.
7) Ein A�sschl�ss kann n�r a�s wichtigem Gr�nd erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein
die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletz�ng satz�ngsmäßiger Pflichten oder
Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den A�sschl�ss eines Mitgliedes entscheidet
a�sschließlich die Mitgliederversamml�ng. Die Mitgliederversamml�ng entscheidet im Rahmen des
Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüf�ng der Maßnahme d�rch Anr�f�ng der
ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anr�f�ng eines ordentlichen Gerichts hat a�fschiebende
Wirk�ng bis z�r Rechtskraft der gerichtlichen Entscheid�ng.
§ 5 Beiträge
Von den Mitgliedern werden freiwillige Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge bestimmt das
Mitglied selbst.
§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
1) die Mitgliederversamml�ng
2) der Vorstand

§ 7 Mitgliederversammlung
1) Die Mitgliederversamml�ng ist mindestens einmal jährlich einz�ber�fen.
2) Sie wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.
3) Die Einber�f�ng der Mitgliederversamml�ng erfolgt schriftlich oder per E-Mail d�rch den
Vorstand �nter Wahr�ng einer Einlad�ngsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger
Bekanntgabe der Tagesordn�ng. Die Frist beginnt mit dem a�f die Absend�ng des
Einlad�ngsschreibens folgenden Tag. Das Einlad�ngsschreiben gilt dem Mitglied als z�gegangen,
wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist
(hierbei zählt a�ch die E-Mail Adresse).



Beschlüsse können a�ch schriftlich gefasst werden. Daz� wird die Beschl�ssvorlage allen
Mitgliedern per Post (oder per Mail) mit einer Frist von zwei Wochen z�r Stimmabgabe vorgelegt.
Stimmabgaben, die nicht bis z�m Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als Enthalt�ngen.
4) Z� Beginn der Mitgliederversamml�ng ist ein*e Schriftführer*in z� wählen. Über die Beschlüsse
der Mitgliederversamml�ng ist ein Protokoll anz�fertigen, das vom Versamml�ngsleiter �nd dem
Schriftführer z� �nterzeichnen ist.
5) Die Mitgliederversamml�ng ist das oberste Vereinsorgan. Z� ihren A�fgabengehören
insbesondere:

 die Wahl �nd Abwahl des Vorstands a�s den Reihen derMitglieder
 Entgegennahme der Berichte �nd Entlast�ng des Vorstands
 A�f Antrag Beschl�ssfass�ng über die Änder�ng derSatz�ng
 A�f Antrag Beschl�ssfass�ng über die A�flös�ng desVereins
 A�f Antrag Entscheid�ng über A�fnahme �ndA�sschl�ss von Mitgliedern inBer�f�ngsfällen
 Sowie weitere A�fgaben, soweit sich diese a�s der Satz�ng oder nach dem Gesetzergeben.

6) Jede satz�ngsgemäß einber�fene Mitgliederversamml�ng ist beschl�ssfähig – ohne Rücksicht a�f
die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder.
7) Der Vorstand ist z�r Einber�f�ng einer a�ßerordentlichen Mitgliederversamml�ng verpflichtet,
wenn mindestens 25% der Mitglieder dies schriftlich �nter Angabe von Gründen verlangt. A�ch der
Vorstand kann eine a�ßerordentliche MV einber�fen, wenn das Interesse des Vereins es verlangt.
8) Beschl�ssfähigkeit
Die Mitgliederversamml�ng ist ohne Rücksicht a�f die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschl�ssfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann n�r persönlich oder für ein
Mitglied �nter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht a�sgeübt werden. Bei Abstimm�ngen
entscheidet die Versamml�ng im Konsens. Das gilt a�ch für Entscheid�ngen über
Satz�ngsänder�ngen �nd die A�flös�ng des Vereins.
9) Der A�sschl�ss eines Mitglieds kann a�ch mit einer Mehrheit von 3/4 der anwesendenMitglieder
beschlossen werden. Stimmenthalt�ngen �nd �ngültige Stimmen bleiben a�ßer Betracht.
10) Über die Beschlüsse der Mitgliederversamml�ng ist ein Protokoll a�fz�nehmen, das vom
Versamml�ngsleiter*in �nd dem Schriftführer*in z� �nterschreiben ist.
§ 8 Vorstand
Der Vorstand besteht a�s fünf Mitgliedern.

• Der Gesamtvorstand besteht a�s dem 1., 2., 3. �nd 4. Vorsitzenden �nd dem Kassenwart.
• Der Verein wird d�rch je zwei Mitglieder des Vorstands gemeinsam gerichtlich �nda�ßergerichtlich vertreten.



• Der Vorstand wird von der Mitgliederversamml�ng a�f die Da�er von einem Jahr gewählt.
 Vorstandsmitglieder können n�r Mitglieder des Vereins werden.
 Wiederwahl ist z�lässig.
 Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein ne�er Vorstand gewählt ist.
 Bei Beendig�ng der Mitgliedschaft im Verein endet a�ch das Amt alsVorstand.

§ 9 Auflösung des Vereins
1) Für den Beschl�ss, den Verein a�fz�lösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der
Mitgliederversamml�ng anwesenden Mitglieder erforderlich.
2) Bei A�flös�ng des Vereins oder bei Wegfall ste�erbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an den gemeinnützigen Verein „Solidarökonomische Initiative e.V.“, der es a�sschließlich
�nd �nmittelbar für gemeinnützige Zwecke z� verwenden hat.
3) Der Vorstand ist Liq�idator �nd hat die A�flös�ng beim Vereinsregister beim Amtsgericht
Dortm�nd anz�melden.
Satz�ng w�rde errichtet:
Dortmund, den 15. Dezember 2021


	§ 1 Name und Sitz 
	§ 2 Zweck des Vereins 
	§ 3 Selbstlosigkeit 
	§ 4 Mitgliedschaft 
	§ 5 Beiträge 
	§ 6 Organe des Vereins 
	§ 7 Mitgliederversammlung 
	§ 8 Vorstand 
	§ 9 Auflösung des Vereins 

